
Merkblatt und Verpflichtung für ehrenamtliche Mitarbeiter 
 
Sehr geehrte ehrenamtliche Mitarbeiterin, sehr geehrter ehrenamtlicher Mitarbeiter, 
 
Ihr Ehrenamt bringt es unter Umständen mit sich, dass Sie Einblicke in persönliche und sachliche Verhältnisse von Personen 
bekommen. 
Für Ihre Arbeit und die Arbeit anderer Stellen der Landeskirche ist eine Bereitschaft von Mitmenschen, Einblicke in ihre 
Lebensumstände zu gewähren, ein wertvolles Gut. 
Die Vertrauenswürdigkeit der Kirche hängt vom Verhalten derer ab, die Vertrauenswürdigkeit im Namen der Kirche für sich 
beanspruchen. Es ist deshalb für die kirchliche Stelle, bei der Sie Ihr Ehrenamt wahrnehmen, unerlässlich, dass Sie die folgenden 
Regeln beim Umgang mit im Rahmen Ihrer Tätigkeit gewonnenen Kenntnissen einhalten: 
 
1. Soweit zur Durchführung Ihres Ehrenamtes der Umgang mit personenbezogenen Daten erforderlich ist, haben Sie die 
Datenschutzvorschriften der Sie beauftragenden Stelle so zu beachten, als ob Sie dort beschäftigt wären. Personenbezogene Daten 
sind alle Einzelangaben zu den persönlichen oder sachlichen Verhältnissen einer bestimmten oder bestimmbaren Person, dazu 
gehören z.B. auch Meinungen, Werturteile oder Weltanschauungen. 
 
2. Soweit Sie in Ausübung Ihres Ehrenamtes Kenntnis von persönlichen oder sachlichen Verhältnissen von Personen erlangen, und 
sei es auch nur beiläufig, sind Sie darüber grundsätzlich zum Schweigen verpflichtet. Dies gilt auch gegenüber Personen, die ebenfalls 
einer Schweigepflicht unterliegen. Ausnahmen davon regeln abschließend die Ziffern 3 bis 5. 
 
3. Werden Ihnen Dinge bekannt, wo Sie meinen, dass ein Handlungsbedarf besteht und ein Schweigen nach Ziffer 2 nicht mehr 
vertretbar erscheint, dürfen Sie einer der folgenden Personen Mitteilung machen: 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Diese Person entscheidet dann, wie weiter zu verfahren ist. Allenfalls dann, wenn keine der genannten Personen erreichbar ist oder 
der Handlungsbedarf zeitlich so dringend ist, dass eine Rückfrage nicht mehr angebracht ist, können Sie selbst in verantwortlicher 
Weise entscheiden, welche Person oder Stelle Sie informieren. 
 
4. Wird von Ihnen von Personen oder von kirchlichen, staatlichen (auch Stellen der staatlichen Rechtspflege) bzw. privaten Stellen 
(auch Rechtsanwälte), Auskunft zu Personen verlangt, zu denen Ihnen aufgrund Ihrer ehrenamtlichen Tätigkeit persönliche und 
sachliche Verhältnisse bekannt geworden sind, haben Sie sich zunächst mit einer der in Ziffer 3 genannten Personen in Verbindung 
zu setzen. Diese Person entscheidet dann, inwieweit Sie dem Auskunftsverlangen Folge leisten. 
 
5. Über persönliche oder sachliche Verhältnisse, die Ihnen in Ausübung Ihres Ehrenamtes bekannt geworden sind dürfen Sie, 
abgesehen von den Ziffern 3 und 4, nur dann weiteren Personen Mitteilung machen, wenn Sie das Einverständnis der betroffenen 
Person erfragt haben. Es ist nicht zulässig, einfach anzunehmen, dass der oder die Betroffene einverstanden sein werden. In 
Zweifelsfällen ist stets Rücksprache mit der betroffenen Person zu nehmen. Beim Einholen der Einwilligung sind der Gegenstand der 
Mitteilung sowie die Personen, denen mitgeteilt werden soll, genau zu benennen. 
 
6. Der Wunsch einer betroffenen Person, dass gegenüber bestimmten anderen Personen oder Stellen keine Mitteilungen gemacht 
werden soll, ist strikt zu beachten. Erscheint dies nicht mehr vertretbar, ist entsprechend Ziffer 3 zu verfahren. 
 
7. Erhaltene oder erstellte Unterlagen, etwa Adresslisten, sind nach Gebrauch umgehend zurückzugeben und bis dahin sicher vor 
dem Zugriff Unbefugter (auch Familienangehöriger) zu verwahren. Das Anfertigen von Aufzeichnungen ist nur mit der 
ausdrücklichen Zustimmung der Sie beauftragenden Stelle zulässig. 
 
8. Eine Speicherung von personenbezogenen Daten, die Ihnen in Ausübung Ihres Ehrenamtes bekannt geworden sind, in privaten 
EDV-Geräten ist nicht zulässig. Davon kann nur abgesehen werden, wenn zwischen Ihnen und der Stelle, für die Sie ehrenamtlich 
tätig sind, ein Vertrag über eine Datenverarbeitung im Auftrag abgeschlossen wird, die vom Oberkirchenrat zu genehmigen ist. 
 
9. Aufgrund der Besonderheiten des von Ihnen ausgeübten Ehrenamtes gelten folgende weiteren Bestimmungen: 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
_________________________________________________________________________________________________ 
 
Ich bestätige hiermit, die oben genannten Regelungen zur Kenntnis genommen zu haben und verpflichte mich zu deren Einhaltung. 
 
______________________________________________________________________________ 
(Datum, Unterschrift) 


